
aufschiebende/ auflösende Bedingung
Können bereits vor Antragstellung Liefer- und Leistungsverträge bzw. Kaufverträge abgeschlossen werden?

Vor Antragstellung geschlossene Verträge sind grundsätzlich förderschädlich, es sei denn sie enthalten eine aufschiebende oder auflösende Bedingung.

Dadurch wird dokumentiert, dass Liefer- und Leistungsverträge nur für den Fall geschlossen werden und dass eine Förderung gewährt wird. Durch diese 

Vertragsgestaltung wird die notwendige Anreizwirkung der Förderung belegt. So wird ersichtlich, dass nur im Falle einer Förderung die geplante Maßnahme 

durchgeführt werden und der Vertrag gelten soll. Wird die Förderung verweigert wird auch der Vertrag unwirksam.  

Folgende Musterformulierung werden vom BAFA anerkannt:

Aufschiebende Bedingung:

„Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA den Antrag 

(Bezeichnung Einzelmaßnahme / eines Sanierungsvorhabens) bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei 

zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts 

der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.“

oder 

Auflösende Bedingung:

„Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit das BAFA den Antrag zur Förderung [Bezeichnung 

Einzelmaßnahme / eines Sanierungsvorhabens] nicht bewilligt sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden 

Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt (auflösende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere 

Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.“

Wichtiger Hinweis:
Bei Verwendung der aufschiebenden/ auflösenden Bedingung im Rahmen des FördermittelService ist bei der Projekteinreichung unbedingt der 

Hinweis hierauf zu vermerken!


